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§ 25 ApoG Zurücknahme der
Bewilligung einer Filialapotheke

 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Die Bewilligung einer Filialapotheke ist zurückzunehmen, wenn eine neue öffentliche Apotheke in einer

Entfernung von nicht mehr als vier Straßenkilometern in Betrieb genommen wird.

2. (2)Die Bewilligung einer Filialapotheke kann zurückgenommen werden, wenn diese nicht innerhalb von zwei

Jahren ab Rechtskraft des Bewilligungsbescheides eröffnet wird.

3. (3)Wird der Betrieb einer Filialapotheke für einen begrenzten Zeitraum bewilligt, kann die Bewilligung

zurückgenommen werden, wenn der Betrieb der Filialapotheke nicht jeweils zu dem von der Behörde

bestimmten Termin eröffnet oder während der Betriebsperiode länger als einen Monat unterbrochen wird.
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